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(3) Ist der Wahlvorstand bei Beginn der Wahlhand
lung nicht beschlußfähig, so ernennt der Wahlvorsteher 
die zur Beschlußfähigkeit erforderlichen Mitglieder aus 
erschienenen Wählern.

(4) Der Wahlvorsteher und der Schriftführer dürfen 
sich während der Wahlhandlung nicht gleichzeitig ent
fernen. Verläßt einer von ihnen vorübergehend den 
Wahlraum, so ist sein Stellvertreter mit der Vertretung 
zu beauftragen.

§37
Verlauf der Wahlhandlung

(1) Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahl
vorsteher im Beisein von Wählern davon zu überzeu
gen, daß die Wahlurne leer ist. Die Wahlurne wird ge
schlossen und versiegelt. Sie darf bis zum Abschluß der 
Wahlhandlung nicht geöffnet werden.

(2) Der Wahlvorstand stellt die Wahlberechtigung des 
Wählers fest. Der Wahlberechtigte nennt dem Wahl
vorstand seinen Namen sowie seine Wohnung und 
weist sich durch den Personalausweis der Deutschen 
Demokratischen Republik oder eine entsprechende an
dere amtliche Urkunde zur Person aus. Das gilt auch 
für Inhaber von Wahlscheinen. Danach werden :1cm 
Wähler die amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.

(3) Inhaber von Wahlscheinen erhalten die Stimm
zettel gegen Übergabe des Wahlscheines an den Wahl
vorstand. Dabei hat der Wahlvorstand zu prüfen, für 
welche Volksvertretung der Inhaber des Wahlscheines 
gemäß § 22 Absätzen 2 und 3 stimmberechtigt ist. 
Entstehen Zweifel über die Echtheit oder den recht
mäßigen Besitz des Wahlscheines, so hat der Wahlvor
stand über die Zulassung oder Abweisung des Wählers 
Beschluß zu fassen. Die Entscheidung ist in die Wahl
niederschrift aufzunehmen.

(4) Zur Stimmabgabe dürfen nur die amtlich herge
stellten. im Wahllokal ausgegebenen Stimmzettel be
nutzt werden.

(5) Der Wähler hat das Recht, auf dem Stimmzettel 
Änderungen vorzunehmen.

(6) Der Wähler nimmt die Wahl selbst vor, indem 
er den Stimmzettel in die Wahlurne einsteckt.

(7) Wähler, die des Lesens unkundig oder durch kör
perliche Gebrechen behindert sind, dürfen sich der 
Hilfe einer Vertrauensperson bedienen.

(8) Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe je
des Wählers in der Wählerliste und sammelt die Wahl
scheine.

§38
Ordnung im Wahllokal

(1) Jeder Wähler hat Zutritt zu den Räumen des 
Wahllokals.

(2) Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahllokal 
verweisen, der die Ordnung der Wahlhandlung stört.

(3) Nach Abschluß der Wahlzeit dürfen nur noch die 
Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich 
im Wahllokal befinden. Hierauf erklärt der Wahlvor
steher die Stimmabgabe für abgeschlossen.

VIII.
Feststellung des Wahlergebnisses

§39
(1) Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die die 

Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigen.

(2) Erhält eine größere Zahl der Kandidaten mehr als 
50% der gültigen Stimmen als Mandate im jeweiligen 
Wahlkreis vorhanden sind, entscheidet die Reihenfolge 
der Kandidaten auf dem Wahlvorschlag über die Be
setzung der Abgeordnetenmandate und über die Nach
folgekandidaten.

§40
Auszählung der Stimmen

(1) Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und 
wird vom Wahlvorstand durchgeführt.

(2) Nach Abschluß der Wahl wird die Urne vom Vor
sitzenden des Wahlvorstandes geöffnet, die Stimmzettel 
werden nach den verschiedenen Volksvertretungen 
geordnet und gezählt. Zugleich wird an Hand der 
Wählerliste und der abgegebenen Wahlscheine die An
zahl der abgegebenen Stimmen festgestellt. Stimmt die 
Zahl der Stimmzettel in der Wahlurne nicht mit der 
Zahl der Personen, die abgestimmt haben, überein, so 
sind in der Wahlniederschrift die mutmaßlichen Ur
sachen für die Differenzen anzugeben.

(3) Die Auszählung der Stimmen für die Wahl der 
Abgeordneten zu den verschiedenen Volksvertretungen 
ist getrennt vorzunehmen.

(4) Der Schriftführer verzeichnet in der Zählliste die 
auf die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stim
men und die ungültigen Stimmen und zählt sie zu
sammen. Einer der Beisitzer führt eine Gegenliste.

§41
(1) Nach der Zählung der insgesamt abgegebenen 

Stimmzettel wird die Zahl der gültigen Stimmen und 
der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Stimmen er
mittelt.

(2) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der 
Wahlvorstand.

(3) Nach der Feststellung der Anzahl der gültigen 
Stimmen für die einzelnen Wahlvorschläge ermittelt 
der Wahlvorstand die Anzahl der für jeden Kandida
ten abgegebenen gültigen Stimmen.

(4) Die gültigen Stimmzettel sind in einem geschlos
senen Umschlag dem Vorsitzenden der Stadt-, Stadt
bezirks- bzw. Gemeindewahlkommission zu übergeben. 
Die vom Wahlvorstand für ungültig erklärten Stimm
zettel sind fortlaufend zu numerieren und der Wahl
niederschrift beizufügen.

§42'
Wahlniederschrift des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand fertigt über die Stimmabgabe 
und die Auszählung der Stimmen getrennt nach den 
Wahlkreisen für die Wahl der Abgeordneten zu den 
verschiedenen Volksvertretungen eine Wahlnieder
schrift in zweifacher Ausfertigung an.

(2) Die Wahlniederschrift wird vom Wahlvorsteher 
und mindestens 2 weiteren Mitgliedern des Wahlvor
standes unterzeichnet.


